
#ST# Bundesbeschluss
über die Aufnahme von Anleihen

vom 18. Juni 1987

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 20. August 1986!),

beschliesst:

Art. l

Der Bundesrat kann in der Legislaturperiode 1987-1991 Anleihen aufnehmen,
soweit dies zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft des Bundes sowie seiner
Anstalten und Betriebe erforderlich ist.

Art. 2
1 Die Anleihen werden zu marktüblichen Bedingungen aufgelegt.
2 Sie werden in Form von Obligationen, Kassenscheinen oder Verpflichtungen
des eidgenössischen Schuldbuchs, Geldmarkt-Buchforderungen, Schatzanwei-
sungen, Buchschulden oder in andern geeigneten Formen ausgegeben.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er unterliegt nicht dem Refe-
rendum.

Ständerat, 18. Juni 1987 Nationalrat, 15. Juni 1987

Der Präsident: Dobler Der Präsident: Cevey
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Koehler
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